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Produktionstechnologe/ 
Produktionstechnologin 

AO von 08/2008 
 

 
Abschlussprüfung Teil 1 
 

(1) Teil 1 der Abschlussprüfung soll zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 

(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in dem Ausbildungsrahmenplan für das 
erste bis dritte Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufs-
ausbildung wesentlich ist. 
 

(3) Teil 1 der Abschlussprüfung besteht aus dem Prüfungsbereich Produktionsauftrag. Hier-
für bestehen folgende Vorgaben: 
 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
a) produktionstechnische Aufträge analysieren, technische Lösungsvarianten erarbeiten, 

bewerten und abstimmen, Arbeitsabläufe planen und abstimmen, 
b) Betriebsmittel und Werkzeuge disponieren, Produktionsanlagen, insbesondere 

Fertigungs-, Montage- oder Handhabungseinheiten, umrüsten und ihre Sicherheit 
beurteilen, 

c) Prozessparameter ermitteln, technische Abläufe strukturieren, die Produktionsanlage 
testen sowie 

d) mit der Produktionsanlage produzieren, die Qualität der Produkte beurteilen und die 
Auftragsdurchführung dokumentieren kann; 

 
2. der Prüfling soll einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen 
Unterlagen dokumentieren sowie ein auftragsbezogenes Fachgespräch führen; das 
Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des bearbeiteten 
betrieblichen Auftrags geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen Unterlagen 
sollen durch das Fachgespräch die Anforderungen nach Nummer 1 bewertet 
werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung des Auftrags die Aufgabenstel-
lung einschließlich des geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen; 
 
3. die Prüfungszeit für die Durchführung des betrieblichen Auftrags beträgt neun Stunden, 
für das auftragsbezogene Fachgespräch höchstens 30 Minuten. 
 
Abschlussprüfung Teil 2  
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in dem Ausbildungsrahmenplan aufgeführ-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu ver-
mittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 
Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
1. Produktionsprozesse 
2. Produktionssysteme       (240 Minuten) 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde     (  60 Minuten) 
 

    Erläuterungen zum Prüfungsverfahren 

Stand: 18. Oktober 2017 (AO) 
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Produktionsprozesse 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
a) Produktionsprozesse analysieren, technische und organisatorische Schnittstellen 

klären, bewerten und dokumentieren, 
b) Maßnahmen zur Prozessoptimierung erarbeiten, bewerten, abstimmen und  

dokumentieren sowie Änderungsdaten einpflegen, 
c) Normen und Spezifikationen zur Produktqualität und Prozesssicherheit beachten, 

Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigen sowie 
d) Maßnahmen real oder simulativ testen, die Maschinen- und Prozessfähigkeit  

beurteilen und Technologie- und Prozessdaten dokumentieren kann; 
 
2. dem Prüfungsbereich sind folgende Gebiete zugrunde zu legen: Fertigungs-, Montage 
oder Logistikprozesse oder Kombinationen dieser Prozesse; 
 
3. der Prüfling soll einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen 
Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch führen; 
das Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des bearbeiteten 
betrieblichen Auftrags geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen 
Unterlagen sollen durch das Fachgespräch die prozessrelevanten Qualifikationen im 
Bezug zur Auftragsdurchführung bewertet werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der 
Durchführung des Auftrags die Aufgabenstellung einschließlich des geplanten Bearbeitungs-
zeitraums zur Genehmigung vorzulegen; 
 
4. die Prüfungszeit für die Durchführung des betrieblichen Auftrags beträgt 19 Stunden, 
für das auftragsbezogene Fachgespräch höchstens 30 Minuten. 
 
Gewichtungs- und Bestehensregelungen  
Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Prüfungsbereich Produktionsauftrag      35 Prozent, 
2. Prüfungsbereich Produktionsprozesse      30 Prozent, 
3. Prüfungsbereich Produktionssysteme     25 Prozent, 
4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde     10 Prozent. 
 
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens „ausrei-
chend“, 
2. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens „ausreichend“, 
3. in mindestens zwei Prüfungsbereichen von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens 
„ausreichend“ und 
4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“ 
bewertet worden sind. 
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Mündliche Ergänzungsprüfung 
Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der in Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
schlechter als „ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche, in denen Prüfungsleistungen 
mit eigener Anforderung und Gewichtung schriftlich zu erbringen sind, durch eine mündliche 
Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung 
den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich 
sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis von 2:1 zu gewichten. 
 
Weitere Details 
Dem Prüfungsteilnehmer soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prü-
fung mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber 
erhält der Prüfungsteilnehmer eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die 
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen 
werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und dem Prüfungsteil-
nehmer mitzuteilen. Die weiteren Unterlagen (Zeugnis, Ergebnismitteilung usw.) werden von 
der IHK zugesandt. 
 
Diese Erläuterungen fassen die Prüfungsregelungen aus der zurzeit gültigen Ausbildungs-
ordnung zusammen. Sie ersetzen die Ausbildungsordnung nicht.  
 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 
Notenspiegel: 
 

            100 – 92 Punkte = Note 1 =  sehr gut   unter 67 – 50 Punkte = Note 4 =  ausreichend 
     unter 92 – 81 Punkte = Note 2 =  gut    unter 50 – 30 Punkte = Note 5 =  mangelhaft 
     unter 81 – 67 Punkte = Note 3 =  befriedigend     unter 30 –   0 Punkte = Note 6 =  ungenügend 


